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Bemerkung über die

Entschädigungsansätze für die Benützung
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte

Die Ansätze sind auf Grund der Maschinenpreise des Jahres 1969 berechnet. Sie gelten
als Richtlinien für Maschinen und Geräte, die gemeinschaftlich (genossenschaftlich oder
unter Nachbarn) verwendet werden. Die Kosten für Schmiermittel und Treibstoff
(einschliesslich Zollzuschlag) sind in den Gebühren der entsprechenden Maschinen schon
berücksichtigt. Die Ansätze gelten jeweils nur für die betreffende Maschine, also ohne
Zugkraft und Bedienung. Lohnunternehmer können einen Zuschlag von 10—20 °/o erheben.
In den Maschinengemeinden variieren die Ansätze je nach Auslastung der Maschinen.
In der Regel sind sie etwas tiefer als die aufgeführten Ansätze.

Für die Bedienung und die Pferdezugkraft sind folgende Entschädigungsansätze je
Arbeitsstunde zu verrechnen:

Spritz- und Dreschmeister
Traktorfahrer
Fuhrmann, Bedienungsmann
Hilfskraft
Zugkraft je Pferd

Fr. 5.60 und Verpflegung
Fr. 5. — und Verpflegung
Fr. 4.60 und Verpflegung
Fr. 4.30 und Verpflegung
Fr. 2.10 und Futter

Fr. 6.50 ohne Verpflegung
Fr. 5.90 ohne Verpflegung
Fr. 5.50 ohne Verpflegung
Fr. 5.20 ohne Verpflegung
Fr. 3.20 ohne Futter

Eine Kampfansage
gilt vor dem Frühling noch allen

— morschen Leitern
— defekten Leiterbäumen
— angenagelten Sprossen
— zerbrochenen Sprossen
— fehlenden Sprossen
— sich drehenden Sprossen

denn

— sie gefährden unsere Sicherheit
und damit unser Leben

— sie erschweren uns die Arbeit
— sie bereiten uns Verdruss bei der Arbeit

Die Instandstellung dieser «Himmelsleitern» soll noch

vor den anfallenden Frühlingsarbeiten an die Hand
genommen werden, damit wir zur rechten Zeit mit der
rechten Leiter rechte Arbeit leisten können.
Kantonale Zentralstelle für Maschinenberatung
und Unfallverhütung, Liebegg AG
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